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Stadt Kurort Oberwiesenthal - Vorhabenbezogener Bebauungsplan (BPL) “Emil-Riedel-Straße 1
An den Teichen“

Abwägungsmitteilung zum 2. Entwurf des vorhabenbezogenen BPL “Emil-Riedel-Straße / An den
Teichen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 11.10.2024 (Posteingang: 17.10.2024) übersandte uns die beauftragte Büro für Städ
tebau GmbH Chemnitz die Abwägungsmitteilung zu o. g. Bebauungsplan.

Zurvorgenommenen Abwägung für den Bereich Baurecht bestehen unsererseits erhebliche rechtliche
Bedenken.

In unserer Stellungnahme wiesen wir darauf hin, dass eine Verlagerung möglicher Konflikte in ein Bau
genehmigungsverfahren nur dann erfolgen kann, wenn die für notwendig erkannten Konfliktlösungs
maßnahmen auch auf dieser Ebene sichergestellt werden können.
Dies setzt aber voraus, das die Verpflichtung zur Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens
rechtlich zwingend und damit ein späteres Verwaltungshandeln auch möglich ist.

Vorliegend sollen die erforderlichen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz als Bedin
gung in eine Baugenehmigung aufgenommen werden. Dazu soll die zuständige Behörde ggf. durch
entsprechende Erklärung eine Genehmigungsfreistellung in ein Baugenehmigungsverfahren überleiten.
Verwiesen wurde auf das Urteil des VGH München vom 20.11.2003,15 N 01.550).
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Bei dem Verweis auf dieses Urteil gilt es jedoch zu bedenken, das in dem Verfahren Antragsgegnerin die
den Bebauungsplan aufstelLende Gemeinde war. Nur dieser steht es auch nach § 62 Abs. 2 Satz 5
SächsBo zu, gegenüber der Bauaufsichtsbehörde zu erklären, dass ein Baugenehmigungsverfahren
anstelle einer Genehmigungsfreistellung durchgeführt werden soll.

Der Erzgebirgskreis als zuständige untere Bauaufsichtsbehörde hat in diesem Rahmen keine Möglich
keit eine Änderung des Verfahrens zu veranlassen.
Bedingungen können jedenfalls im Rahmen einer Genehmigungsfreistellung nicht mehr formuliert
werden. Eine verbindliche Festsetzung der erforderlichen konkreten Einzelmaßnahmen würde daher
nichterfolgen.

Wir empfehlen Ihnen daher, die vorgenommene Abwägung unter den angeführten Aspekten zu prüfen
und ggf. vor der Beschlussfassung zum Bebauungsplan in geänderten Form zu beschließen.

Auf die Möglichkeit einer vertraglichen Vereinbarung nach § la Abs. 3 Satz 4 BauGB vor Satzungsbe
schluss wird nochmals hingewiesen.

M4reundlichen Grüßen
Irf iftrag
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